
 

 

 

  

Schriftliche Anfrage betreffend wenn Telefonanrufe beim Kanton aufgezeichnet werden 
– Datenschutz wird nicht eingehalten 
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Wenn man ein paar Telefon-Nummern vom Kanton anruft, dann kommt folgende Durchsage: "Es kann sein, dass 
dieser Anruf zu Schulungszwecken aufgezeichnet wird." 

In anderen Kantonen und in anderen Ländern kommt aber folgende Durchsage: "Es kann sein, dass dieser Anruf 
zu Schulungszwecken aufgezeichnet wird. Wenn Sie das nicht wünschen, dann sagen Sie das bitte beim Anfang 
vom Gespräch." 

In Basel fehlt ganz klar der Zusatz, wenn man das nicht wünscht, dann soll man es sagen. 

1. Wie ist die Regelung in Basel mit Telefonanrufen, die aufgezeichnet, sprich aufgenommen werden? 

2. Kann bitte der Zusatz, wenn man es nicht will, soll man es sagen, aufgenommen werden? 

3. Wie ist es in Sachen Datenschutz zu sehen? Die bisherige Regelung ist doch mangelhaft? 

4. Bei welchen Departementen kommt dieses Tonband, dass das Gespräch aufgezeichnet wird? 
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